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Streit um eine Treppe
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Der Streitfall betraf eine Aus-
führung in einem neu errichteten
Wohnhaus mit drei übereinander-
liegenden Mietwohnungen mit
etwa gleichem Grundriss.
Die Flure im Treppenhaus sind mit
Naturwerkstein belegt. Eine
dreiläufige freitragende Treppe
führte vom Keller bis in das Dach-
geschoss, wobei sie zweimal eine
Viertelwendung machte.
Die Treppenkonstruktion bestand
aus Vierkantrohren; sie waren im
Treppenverlauf abgesetzt und mit
Werksteinstufen belegt (2 x 3 cm
mit GFK geklebt = 6,1 cm dick aus
dem selben Werkstein wie auf den
Podesten).

❚ Die Klage
Der Treppenunternehmer begehrte
von der Bauherrin, deren Ehemann
zugleich der Architekt war, für die
Treppenanlage eine Restsumme
von ca. 7 000 DM. Diese Forderung,
beruhend auf einem Urteil des
Amtsgerichts, ging seitens der Bau-
herrschaft in Berufung und kam
zur Entscheidung vor das zuständi-
ge Landgericht.

❚ Der Gutachtenauftrag
Der Sachverständige erhielt die
Akte mit der Aufforderung, ein Gut-
achten zu erstellen. Im Vorverfah-
ren beim Amtsgericht waren be-
reits zwei handwerkliche Sachver-
ständige tätig geworden, zum einen
ein Schreinermeister und zum an-
deren ein Schlossermeister.
Das Landgericht hatte die vorgetra-
genen Mängel neu formuliert und
dem Sachverständigen im Beweis-

beschluss im Wesentlichen folgen-
de Fragen, hier in Kurzform, aufge-
geben:
Ist die Treppe sach- und fachge-
recht ausgeführt? Sind insbesonde-
re die Anschlüsse ausreichend trag-
fähig?  Ist die Lauflinie bei allen Stu-
fenauftritten gleich? Sind die Stu-
fensteigungen gleich? Ist die Verkle-
bung der Stufen auf der Stahlkon-
struktion in Ordnung? Wie hoch
sind gegebenenfalls die Kosten der
Mängelbeseitigung? 

❚ Der Ortstermin
Der Sachverständige organisierte ei-
nen Ortstermin, bei dem auch der
Architekt zugegen war, und maß die
gesamte Treppenanlage auf. Der
Treppenunternehmer erschien
nicht zum Ortstermin und stellte –
trotz mehrfacher Aufforderung auch
durch das Landgericht – keine Pläne
der Treppenanlage zur Verfügung.
Der Architekt reklamierte die Sta-
tik und die Verschweißung der
Treppe sowie den zu schmalen
Auftritt im Bereich der Stufen 3 und
4 und im Bereich der Stufen 12
und 13.
Der Sachverständige verfasste ein
sehr umfangreiches Gutachten
(43 Seiten und Anlagen, u. a. selbst
erstellte Zeichnungen), das er dem
Landgericht vorlegte.

Harald Zahn ❚ In der 14. Folge unserer Serie
zum Thema Schadensfälle geht es um eine
mangelhafte Treppenkonstruktion. Die Forde-
rung des Treppenbauers wurde abgewiesen.

Zu schmaler Auftritt bei Stufe Nummer 4.

2 cm kleine Schweißnaht am Winkeleisen beim Austritt.
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❚ Das Gutachten
Der Sachverständige hat die Treppe
nach seinem eigenen Aufmaß  neu
gezeichnet und dann eine ideale
Treppenzeichnung darüber gelegt.
Die zu schmalen Auftritte im Be-
reich der Wendelungen sind optisch
deutlich zu erkennen. Obwohl sie
rechnerisch über den Zeichnungs-
Computer mit gleichem Abstand in
der Lauflinie ausgeführt sind, stel-
len sie wegen des sich in Wirklich-
keit ergebenden zu schmalen Auf-
tritts einen Mangel dar. Nach Fest-
stellung des Sachverständigen lag
dies besonders darin begründet,
dass der An- und Austritt 115 cm
breit waren, und dass die Stufenlän-
ge in der Laufmitte nur 95 cm be-
trug. Ein erfahrener Treppenbauer
hätte diesen Mangel während der
Treppenplanung ausgleichen kön-
nen und müssen, argumentierte er.
Was die Treppenstatik betrifft, war
der Holm innerhalb des Treppen-
lochs mit einer relativ kleinen
Schweißnaht vor das Winkeleisen
geschweißt; nach optischer Prüfung
lag der Holm nicht auf der Decke
auf. Somit hing das gesamte Gewicht
der Treppe von 1,5 Tonnen praktisch
an den kleinen Schweißnähten und
den Wandankern, weshalb die Statik
der Treppe zu beanstanden war. Die

Stufen waren mit einem einfachen
Silikonkleber aufgeklebt, ohne me-
chanische Befestigung. Das Silikon
ließ sich beim Ortstermin mit dem
Autoschlüssel lösen.
Der Sachverständige überprüfte
auch die Stufensteigungen: Sie la-
gen alle innerhalb der Toleranz der
DIN 18065.
Für die Mängelbeseitigung errech-
nete der Sachverständige Kosten in
Höhe von 6 100 DM.

❚ Das Urteil
Das Landgericht sprach dem kla-
genden Treppenunternehmer ei-
nen Betrag von 900 DM zu und er-
legte ihm 87 % der Kosten des
Rechtsstreits auf. Die Kosten des
Berufungsverfahrens hatte eben-
falls die Klägerin zu tragen.

❚ Die Begründung des Urteils
Die Klage konnte keinen Erfolg ha-
ben, da die Bauherrin mit Schaden-
ersatzansprüchen aufrechnete.
Nach dem Ergebnis der zweitin-
stanzlich durchgeführten Beweis-
aufnahme stand zur Überzeugung
der Kammer fest, dass die von der
Klägerin gelieferte und montierte
Treppenanlage mängelbehaftet ist
und sich die Kosten für die Beseiti-
gung der Werkmängel auf insge-
samt 6 100 DM belaufen.
Die schlüssigen und detaillierten
Ausführungen des Sachverständi-
gen haben, so das Landgericht, die
genannten Mängel bestätigt.

❚ Das Aktenzeichen 
Die Urteile werden geführt unter: 
7 C 474/95 Amtsgericht Bonn und
5 S 14/98 Landgericht Bonn.
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Zu schmale Stufe Nr. 4; die Lauflinie liegt außerhalb des Gehbereichs.




